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Verordnung der Landeshauptstadt München über Beför-
derungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den 
Verkehr mit Taxen (Taxitarifordnung) 

vom  5. Februar 2021

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von § 51 
Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 08.08.1990 (BGBl. I S. 
1690), das zuletzt durch Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I 
S. 1328) geändert worden ist und § 11 Nr. 1 der Delegations-
verordnung (DelV) vom 28.01.2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103- 
2-V), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13.01.2020 
(GVBl. S. 11), folgende Verordnung:

§ 1 Geltungsbereich, Tarifzonen
(1) Die in dieser Verordnung festgesetzten Beförderungsent-
gelte und Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit  
Taxen gelten für Taxiunternehmen mit dem Betriebssitz in der 
Landeshauptstadt München.

(2) 1Das Pflichtfahrgebiet umfasst die Gebiete:

a) der Landeshauptstadt München
b)  der Landkreise München, Erding, Freising, Ebersberg, 

Starnberg
c)  der Großen Kreisstadt Dachau sowie der Gemeinde 

Karlsfeld
d)  die im Landkreis Fürstenfeldbruck südöstlich der B 471 

liegen sowie die Gebietsteile der Ortschaften Schöngei-
sing, Grafrath, Fürstenfeldbruck, Emmering und Olching, 
welche von der B 471 getrennt werden und nord-westlich 
dieser Grenze liegen. Nur in den Ortschaften Schöngei-
sing, Grafrath, Fürstenfeldbruck, Emmering und Olching 
ist auch die B 471 dem Pflichtfahrgebiet zuzuordnen.

2Das Pflichtfahrgebiet ist in der am 05.02.2021 ausgefertigten 
Karte im Maßstab 1:520000, die als Anlage 1 Bestandteil dieser 
Verordnung ist, dargestellt.

(3)  1Das Gebiet der Landeshauptstadt München sowie das 
Gelände des Flughafens München bilden die Tarifzone I, 
das übrige Pflichtfahrgebiet die Tarifzone II. 2Die Tarifzonen 
sind nachrichtlich in Anlage 2 zur Taxitarifordnung in Karten-
form dargestellt.

3Das Gelände des Flughafens im Sinne dieser Verordnung  
beginnt 

a)  an der Zufahrt über die Zentralallee – 400 m nach der  
Abzweigung von der Bundesstraße B301, 

b)  an der Zufahrt über die Freisinger Allee bei der Agip-
Tankstelle und

c)  an der Zufahrt über die St2584 kommend von der ED5 
bzw. an der Zufahrt über den Südring – 100 m östlich vor 
der südlichen Einmündung zur OMV-Tankstelle. 

4Die Zufahrten sind durch weiße Infotafeln mit der Aufschrift 
„[…]. Der Flughafen wird videoüberwacht.“ gekennzeichnet. 

5Die genauen Grenzen des Geländes des Flughafens im Sinne 
dieser Verordnung ergeben sich aus der Karte im Maßstab 1: 
35000, die am 05.02.2021 ausgefertigt wurde und als Anlage 3 
Bestandteil dieser Verordnung ist.

§ 2 Beförderungsentgelte
(1)  1Der Beförderungspreis setzt sich unabhängig von der Zahl 

der zu befördernden Personen aus dem Grundpreis zuzüg-
lich mindestens einer Schalteinheit des Kilometer- bzw. des 
Wartezeitpreises und den Zuschlägen zusammen.

a) Der Mindestfahrpreis
(Grundpreis + 1. Schalteinheit) beträgt bis 
31.12.2021

Der Mindestfahrpreis
(Grundpreis + 1. Schalteinheit) beträgt ab 
01.01.2022

4,70 Euro.

4,80 Euro.

b) Der Kilometerpreis wird nach Schalt-
einheiten von je Euro 0,20 angezeigt.

c) Der Kilometerpreis (Tarifstufe 1) beträgt 
bis 31.12.2021
0,20 Euro pro 100,00 m, Umschaltge-
schwindigkeit 15,00 km/h

Der Kilometerpreis (Tarifstufe 1) beträgt 
ab 01.01.2022
0,20 Euro pro 95,23 m, Umschaltge-
schwindigkeit 14,28 km/h

2,00 Euro.

2,10 Euro.

d) Der Wartezeitpreis (Tarifstufe 2) – kunden- 
und verkehrsbedingt – beträgt je Stunde 
(0,20 Euro pro 24 Sek.)

30,00 Euro.

(2) Fahrpreise nach Tarifzonen

a) Anfahrt innerhalb der Tarifzone I frei

b) Anfahrt in der Tarifzone II ab Grenze der 
Tarifzone I

Tarifstufe 1

c) Anfahrt in die Tarifzone I bei Durchqueren 
der Tarifzone II

frei

d) Zielfahrten in Tarifzone I und Tarifzone II Tarifstufe 1

e) Rückfahrt aus der Tarifzone II in Richtung 
Tarifzone I

Tarifstufe 2

ab Tarifzone I Tarifstufe 1

Bei Rückfahrt derselben Fahrgäste von 
Zielen in der Tarifzone II in Richtung Tarif-
zone I bis Grenze der Tarifzone I

Tarifstufe 2

ab Grenze der Tarifzone I Tarifstufe 1
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(3)  1Für folgende Fahrten gelten abweichend von den Absät-
zen 1 und 2 jederzeit und unabhängig von Veranstaltungen 
oder Messen folgende Festpreise:

1. Flughafen München auf direktem Weg zur 
Zone Messe München

71,00 Euro

2. Zone Messe München auf direktem Weg 
zum Flughafen München

71,00 Euro

3. Flughafen München auf direktem Weg zur 
Zone Hauptbahnhof

79,00 Euro

4. Zone Hauptbahnhof auf direktem Weg 
zum Flughafen München

79,00 Euro

5. Zone Messe München auf direktem Weg 
zur Zone Hauptbahnhof

35,00 Euro

6. Zone Hauptbahnhof auf direktem Weg zur 
Zone Messe München

35,00 Euro.

2Die Zuschlagsregelungen des § 3 sind anzuwenden. 3Be-
stimmt der Fahrgast einen anderen Weg zum Fahrziel, be-
rechnet sich das Beförderungsentgelt nach den Absätzen 1 
und 2.

(4)  1Die Zone Messe umfasst sämtliche Adressen und Ab-
holorte innerhalb des Areals der Messe München, begrenzt
a) im Westen durch die Olof-Palme-Straße, 
b)  im Süden durch die Willy-Brandt-Allee und den Willy-

Brandt-Platz, 
c) im Osten durch den De-Gasperi-Bogen und 
d) im Norden durch die Paul-Henri-Spaak-Straße. 

2Die Zone Hauptbahnhof wird 
a)  im Westen durch die Wredestraße, die Hackerbrücke, 

Grasserstraße, Landsberger Straße (östlich Grasserstra-
ße), Martin-Greif-Straße, Sankt-Pauls-Platz und Sankt-
Paul-Straße,

b)  im Süden durch die Pettenkoferstraße und dem Sendlin-
ger-Tor-Platz (westlich der Sonnenstraße und Blumen-
straße),

c) im Osten durch die Sonnenstraße, den Karlsplatz
d)  im Norden durch die Elisenstraße und die Marsstraße 

(östlich Wredestraße) 

begrenzt und umfasst sämtliche Adressen und Abholorte in-
nerhalb dieser Zone. 3An den Grenzstraßen und -plätzen der 
Zone Messe und der Zone Hauptbahnhof sind jeweils beide 
Straßenseiten Bestandteil der Zonengebiete. 4Das Gebiet der 
Zone Messe ist in Anlage 4 im Maßstab 1:13000 und das Ge-
biet der Zone Hauptbahnhof im Maßstab 1:8600 in Anlage 5 
zur Taxitarifordnung in Kartenform dargestellt, welche am 
05.02.2021 ausgefertigt wurden und Bestandteil dieser Ver-
ordnung sind.

(5)  Kommt die Beförderung aus Gründen, die der Fahrgast zu 
vertreten hat, nicht zustande, so ist der auf dem Fahrpreis-
anzeiger ausgewiesene Betrag vom Fahrgast zu bezahlen.

(6)  Bei Bestellungen darf der Fahrpreisanzeiger erst einge-
schaltet werden, wenn sich der Taxifahrer mit dem Fahr-
gast über seine Ankunft am Bestellort verständigt hat.

§ 3 Zuschläge
(1) Gepäck

Hand- und Reisegepäck, das kein sperriges 
Gepäck i.S.d. Abs. 3 darstellt. 
(insbesondere Rollstühle, Kinderwagen,  
Gehhilfen)

frei

(2) Fahrräder

Fahrräder unabhängig von der Anzahl der 
Fahrräder einmalig

7,50 Euro.

(3) Sperrige Gegenstände

Sperrige Gegenstände, mit Ausnahme von 
Fahrrädern, Rollstühlen, Kinderwagen und 
Gehhilfen.
(insbesondere Gepäck, welches in Länge, in 
Höhe oder in Breite das Maß von 120 cm über-
schreitet, Möbel, Haushaltsgroßgeräte, Bau-
materialien, Surfbretter und Ski).

Vor Fahrt-
antritt nach 
Aufwand 
frei zu ver-
einbaren.

(4) Fahrten mit Großraumtaxis

1Fahrten mit Großraumtaxis
(Personenkraftwagen, die nach ihrer Bauart 
und Ausstattung zur Beförderung von mehr als 
5 Personen einschließlich Fahrzeugführer oder 
Fahrzeugführerin zugelassen und geeignet 
sind und in einem abgeteilten Lade- oder Kof-
ferraum wenigstens 50 kg Gepäck mitführen 
können.)

2Abweichend von § 2 Abs. 1 beträgt der Zu-
schlag ab dem 5. Fahrgast unabhängig von 
der Gesamtzahl der beförderten Personen, 
auch bei den in § 2 Abs. 3 genannten Festprei-
sen, pauschal

3Der Zuschlag findet keine Anwendung, wenn 
der Zuschlag nach § 3 Abs. 2 berechnet wird.

7,50 Euro.

(5) Eine Zuschlagsobergrenze ist nicht festgelegt.

§ 4 Begriffsbestimmungen
(1) Anfahrten sind bestellte Leerfahrten zur Abholadresse.

(2)  Zielfahrten sind Fahrten, bei denen das Taxi vom Kunden 
am Ziel entlassen wird.

(3)  Rückfahrten sind Fahrten, die in der Tarifzone II ihr Ziel  
haben, die Fahrgäste aber wieder in oder in Richtung Tarif-
zone I zurückfahren.

(4)  Auftragsfahrten sind Fahrten ohne Personenbeförderung 
zur Erledigung von Aufträgen und zur Beförderung von  
Sachen.

§ 5 Abweichende Fahrpreise
(1)  Beförderungsentgelte, die von den in § 2 festgesetzten  

Tarifen abweichen (insbesondere zur Krankenbeförderung), 
sind nur nach Maßgabe des § 51 Abs. 2 PBefG zulässig. 
Sondervereinbarungen innerhalb des Pflichtfahrgebietes 
bedürfen der Genehmigung durch die Landeshauptstadt 
München.

(2)  Bei Beförderungen über das Pflichtfahrgebiet hinaus ist 
das Beförderungsentgelt für die gesamte Fahrtstrecke vor  
Antritt der Fahrt mit dem Fahrgast frei zu vereinbaren. 
Kommt keine Vereinbarung zustande, gelten die für das 
Pflichtfahrgebiet festgesetzten Beförderungsentgelte als 
vereinbart.

§ 6 Fahrpreisanzeiger
(1)  Fahrten sind im Pflichtfahrgebiet ausschließlich mit einem 

eingeschalteten Fahrpreisanzeiger durchzuführen, es  
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sei denn, es handelt sich um Fahrten im Sinne des § 5  
Abs. 1.

(2)  Bei Störungen des Fahrpreisanzeigers ist der Fahrgast zu 
informieren und der Fahrpreis nach den zurückgelegten  
Kilometern zu berechnen; dabei ist der Kilometerpreis der 
Tarifstufe 1 zugrunde zu legen.

(3)  1Wartezeiten bis zu fünf Minuten dürfen bei Störungen des 
Fahrpreisanzeigers nicht berechnet werden. 2Übersteigt 
die Wartezeit fünf Minuten, so sind für die gesamte Warte-
zeit 0,50 Euro pro Minute zu berechnen.

(4)  Störungen des Fahrpreisanzeigers sind unverzüglich zu 
beseitigen.

§ 7 Abrechnung, Zahlungsweise
(1)  1Auf Wunsch des Fahrgastes muss in jedem Taxi bargeld-

lose Zahlung durch Kredit- oder Debitkarten angenommen 
werden. 2Der Unternehmer hat die Akzeptanz von mindes-
tens drei verschiedenen, im Geschäftsverkehr üblichen 
Kreditkarten zu gewährleisten. 3Die Annahmepflicht be-
steht nicht, wenn der Fahrgast auf Verlangen des Fahrers 
nicht seine Identität durch Vorlage eines amtlichen Aus-
weispapiers nachweist. 4Die Beförderung von Personen 
darf mit dem Taxi nicht durchgeführt werden, wenn ein 
funktionsfähiges Abrechnungssystem oder Abrechnungs-
gerät vor Fahrtbeginn nicht zur Verfügung steht.

(2)  1Die Regelung aus Abs. 1 gilt nicht, soweit das Unterneh-
men die Akzeptanz von Zahlungsmitteln im Sinne des Abs. 
1 aus Gründen, die das Unternehmen nicht zu vertreten 
hat, verweigern muss. 2Das Unternehmen ist zur unverzüg-
lichen Wiederherstellung der Zahlungsmöglichkeit i.S.d. 
Abs. 1 (innerhalb von drei Werktagen) verpflichtet. 3Die 
Landeshauptstadt München kann das Unternehmen auf 
Antrag von der Verpflichtung aus Abs. 1 vorübergehend 
befreien, wenn eine unverzügliche Wiederherstellung  
nachweislich ausgeschlossen ist. 4Das Fahrpersonal hat 
unaufgefordert vor Fahrtantritt die Fahrgäste über den  
Hinderungsgrund oder über die Befreiung nach Satz 3 zu 
informieren. 5Auf Verlangen ist den Fahrgästen die Ausnah-
megenehmigung nach Satz 3 zur Einsicht auszuhändigen.

(3)  Für Fahrten innerhalb und außerhalb des Pflichtfahrgebie-
tes kann eine Vorauszahlung in Höhe des voraussichtlichen 
Fahrpreises verlangt werden.

(4)  1Der Taxifahrer muss während des Dienstes einen Betrag 
bis zu 50,00 Euro wechseln können. 2Fahrten zum Zweck 
des Geldwechsels gehen zu Lasten des Fahrers.

(5)  Dem Fahrgast ist auf Verlangen eine Quittung mit dem  
jeweils gültigen Umsatzsteuersatz über das Beförderungs-
entgelt mit Angabe der Fahrtstrecke und der Ordnungs-
nummer sowie des Namens des Unternehmers und der 
Betriebssitzadresse auszustellen.

(6)  Der Fahrgast hat die Kosten der von ihm schuldhaft ver-
ursachten Beschädigungen oder Verunreinigungen zu  
ersetzen.

§ 8 Beförderungspflicht
(1)  Ein Anspruch auf Beförderung besteht nur innerhalb des 

Pflichtfahrgebietes.

(2)  Von der Beförderung können vom Fahrer ausgeschlossen 
werden:
1.  Personen, die unter erheblichem Einfluss alkoholischer 

Getränke oder berauschender Mittel stehen,
2. Personen mit ansteckenden Krankheiten.

(3)  Ein Anspruch auf die Durchführung von Auftragsfahrten 
besteht nicht.

(4)  Gepäck und Tiere können von der Beförderung ausge-
schlossen werden, wenn durch ihre Mitnahme Gefahren 
oder Belästigungen zu befürchten sind.

§ 9 Allgemeine Vorschriften
(1)  Sofern der Fahrgast nichts anderes bestimmt, hat der Fah-

rer den kürzesten Weg zum Fahrtziel zu wählen, es sei 
denn, dass ein anderer Weg verkehrs- oder preisgünstiger 
ist und mit dem Fahrgast vereinbart wird (§ 38 BOKraft).

(2)  1Der Fahrer hat eine Ausfertigung dieser Verordnung mit-
zuführen. 2Den Fahrgästen ist auf Verlangen Einsicht zu  
gewähren (§ 10 BOKraft).

§ 10 Ordnungswidrigkeiten 
Nach § 61 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 PBefG kann mit Geldbuße 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Taxifahrer 
entgegen den Vorschriften
1.  1des § 7 Absatz 1 Sätze 1 bis 3 die bargeldlose Zahlung 

nicht annimmt oder entgegen § 7 Absatz 1 Satz 4 mit dem 
Taxi Personen befördert, obwohl ein funktionsfähiges Ab-
rechnungssystem oder Abrechnungsgerät vor Fahrtbeginn 
nicht zur Verfügung steht und er von der Annahmepflicht 
nicht befreit ist. 2Satz 1 gilt nicht, sofern ein Ausnahmetat-
bestand nach § 7 Abs. 2 vorliegt;

2.  des § 7 Abs. 2 Satz 4 es unterlässt die Fahrgäste unaufge-
fordert vor Fahrtantritt über die Hinderungsgründe oder die 
Befreiung zur Annahmepflicht von Kartenzahlungen zu in-
formieren  oder des § 7 Abs. 2 Satz 5 Fahrgästen die Aus-
nahmegenehmigung zur Einsicht nicht aushändigt;

3.  des § 7 Abs. 4 Satz 1 Beträge bis zu 50,00 Euro nicht 
wechseln kann oder des § 7 Abs. 4 Satz 2 Fahrten zum 
Zwecke des Geldwechselns zu Lasten des Fahrgastes aus-
führt;

4.  des § 7 Abs. 5 auf Verlangen des Fahrgastes keine Quittung 
mit den vorgeschriebenen Angaben ausstellt.

§ 11 Inkrafttreten / Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am 1.03.2021 in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Verordnung der Landeshauptstadt 
München über Beförderungsentgelte und Beförderungs-
bedingungen für den Verkehr mit Taxen (Taxitarifordnung) 
vom 25.10.2016 (MüABl. S. 436), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 31.01.2019 (MüABl S. 100), außer Kraft.

Der Stadtrat hat die Verordnung am 27.01.2021 beschlossen.

München, 5. Februar 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Anlage 1 zur Taxitarifordnung - Pflichtfahrgebiet

München, 5. Februar 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Anlage 2 zur Taxitarifordnung - Tarifzonen

München, 5. Februar 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Anlage 3 zur Taxitarifordnung - Flughafengelände

München, 5. Februar 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Amtsblatt_05.indd   103Amtsblatt_05.indd   103 15.02.21   12:3715.02.21   12:37



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 5/2021

104

Anlage 4 zur Taxitarifordnung - Zone Messe

Anlage 4 zur Taxitarifordnung - Zone Messe

München, 5. Februar 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Anlage 5 zur Taxitarifordnung – Zone Hauptbahnhof

Anlage 5 zur Taxitarifordnung – Zone Hauptbahnhof

München, 5. Februar 2021 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Bekanntmachung über die Schulanmeldung 

I. Schulanmeldung an der Grundschule

Die Schulanmeldung für die Grundschulen in München findet 
dieses Jahr am

Mittwoch, 10. März 2021
in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr

in allen Münchner Schulgebäuden statt, in denen eine Grund-
schule untergebracht ist.

Nach Art. 37 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) werden mit Beginn des Schuljah-
res 2021/22 alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. Sep-
tember 2021 sechs Jahre alt werden oder bereits einmal von 
der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt wurden.

Für Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 
2021 sechs Jahre alt werden, können die Erziehungsberech-
tigten den Beginn der Schulpflicht auf das kommende Schul-
jahr verschieben. Die Schule berät auf der Grundlage der bei 
der Schulanmeldung gewonnenen Erkenntnisse und gibt eine 
Empfehlung. Die Erziehungsberechtigten müssen der Schule 
spätestens bis zum 10. April schriftlich mitteilen, dass sie den 
Beginn der Schulpflicht auf das darauf folgende Schuljahr ver-
schieben wollen.

Bei Kindern, die nach dem 30. September 2015 geboren  
wurden, haben die Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, 
bei der zuständigen Grundschule einen Antrag auf vorzeitige 
Einschulung ihres Kindes zu stellen. Für alle Kinder, die nach 
dem 31. Dezember 2015 geboren wurden, ist ein schulpsy-
chologisches Gutachten erforderlich. Die Entscheidung über 
die Schulaufnahme erfolgt durch die Schulleitung.
Die Ablehnung des Antrages ist keine Zurückstellung.

Die Pflicht zur Schulanmeldung besteht auch, wenn eine  
Zurückstellung in Betracht kommen könnte.
Ein Kind, das am 30. September 2021 mindestens sechs  
Jahre alt ist, kann für ein Schuljahr von der Aufnahme in die 
Grundschule zurückgestellt werden, wenn zu erwarten ist, 
dass das Kind voraussichtlich erst ein Schuljahr später mit  
Erfolg oder nach Maßgabe von Art. 41 Abs. 5 BayEUG am Un-
terricht der Grundschule teilnehmen kann. Die Zurückstellung 
soll vor Aufnahme des Unterrichts (14. September 2021) ver-
fügt werden; sie ist noch bis zum 30. November 2021 zuläs-
sig, wenn sich erst innerhalb dieser Frist herausstellt, dass die 
Voraussetzungen für eine Zurückstellung gegeben sind. Die 
Entscheidung trifft die Schulleitung. Vor der Entscheidung hat 
die Schule die Erziehungsberechtigten zu hören.
Auch ein Kind, das im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September 
sechs Jahre alt wird, kann vom Schulbesuch zurückgestellt 
werden, wenn die Erziehungsberechtigten den Beginn der 
Schulpflicht nicht auf das darauf folgende Schuljahr verschie-
ben bzw. nicht verschoben haben.

Für Kinder, die im vorigen Jahr vom Besuch der Grundschule 
zurückgestellt worden sind, ist bei der Anmeldung der Zurück-
stellungsbescheid vorzulegen.

Grundsätzlich müssen alle Kinder ihre Schulpflicht in der 
Grundschule erfüllen, in deren Schulsprengel sie ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben, sofern sie nicht eine staatlich 
anerkannte bzw. staatlich genehmigte private Grundschule 
besuchen wollen. In der Sprengelgrundschule muss auch die 
Schulanmeldung erfolgen. Die Schulen erteilen Auskünfte 
über die Schulsprengel und alle anderen schulischen Angele-
genheiten.

Wird das Kind an einer privaten Grundschule angemeldet, ist 
aus Gründen der Überwachung der Schulpflicht die zuständige 
Grundschule zu informieren.

Die Erziehungsberechtigten sollen persönlich mit dem Kind 
zur Schulanmeldung kommen. Im Verhinderungsfall kann eine 
beauftragte Person, die eine schriftliche Vollmacht vorlegen 
muss, das Kind an der Schule anmelden. Kinder, die am Tag 
der Schulanmeldung aus triftigen Gründen nicht vorgestellt 
werden können, können nach vorheriger Terminvereinbarung 
mit der Schulleitung der zuständigen Grundschule angemel-
det werden.

Bei der Schulanmeldung sollen die notwendigen Angaben  
zur Person des Kindes gemacht und erforderlichenfalls durch 
entsprechende Urkunden belegt werden.
Im Zweifelsfall sind eventuell vorhandene Sorgerechts-
beschlüsse mitzubringen.
Es ist ein Nachweis des Referates für Gesundheit um Umwelt 
über eine Schuleingangsuntersuchung vorzulegen oder bis 
zum Schuljahresbeginn nachzureichen. Die Teilnahme ist ge-
setzlich verpflichtend und erfolgt auf Einladung des Referates 
für Gesundheit und Umwelt innerhalb der letzten zwei Jahre 
vor Aufnahme in die erste Jahrgangsstufe. Ausführliche Infor-
mationen zur Gesundheitsuntersuchung finden Sie im Internet 
unter www.muenchen.de/seu.
Nach Möglichkeit sollte zudem auch der Übergabebogen der 
besuchten Kindertageseinrichtung vorgelegt werden.
Ein in einem Heim untergebrachtes Kind kann von der Heim-
leitung angemeldet werden.

II. Anmeldung von Kindern mit nichtdeutscher  
Muttersprache

Die zuständige Grundschule kann ein Kind, das weder eine 
Kindertageseinrichtung noch einen Vorkurs nach Art. 5 Abs. 3 
des Bayerischen Integrationsgesetzes besucht hat und bei 
dem im Rahmen der Schulanmeldung festgestellt wird, dass 
es nicht über die notwendigen Deutschkenntnisse verfügt, 
von der Aufnahme zurückstellen und das Kind verpflichten, im 
nächsten Schuljahr eine Kindertageseinrichtung mit integrier-
tem Vorkurs zu besuchen (Art. 37 Abs. 4 BayEUG).

III. Schulanmeldung von Kindern mit  
sonderpädagogischem Förderbedarf

Schulpflichtige mit sonderpädagogischem Förderbedarf  
erfüllen ihre Schulpflicht durch den Besuch der allgemeinen 
Schule oder der Förderschule. Die Erziehungsberechtigten 
entscheiden, an welchem der im Einzelfall rechtlich und tat-
sächlich zur Verfügung stehenden schulischen Lernorte ihr 
Kind unterrichtet werden soll (Art. 41 Abs. 1 BayEUG).
Die Schulanmeldung erfolgt an der Sprengelgrundschule, pri-
vaten Grundschule oder am Förderzentrum nach den Bestim-
mungen der Volksschulordnung-F (VSO-F).

Die Schule kann die Teilnahme an einem Verfahren zur Fest-
stellung der Schulfähigkeit verlangen. Stellt die Schule fest, 
dass die Voraussetzungen für eine Unterrichtung an der 
Grundschule nach Art. 41 Abs. 5 BayEUG nicht gegeben sind, 
lehnt sie die Aufnahme ab und empfiehlt eine Anmeldung an 
dem voraussichtlich zuständigen Förderzentrum. Wollen die 
Erziehungsberechtigten weiterhin die Aufnahme an der 
Grundschule, wird die Angelegenheit dem Staatlichen Schul-
amt vorgelegt.

Bleibt zweifelhaft, ob die Voraussetzungen für einen Besuch 
der Grundschule gegeben sind, kann die Grundschule das 
Kind zunächst bis zu drei Monate probeweise aufnehmen und 
nach Ablauf der Probezeit abschließend entscheiden.
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Im Übrigen gelten die Ausführungen unter I. entsprechend.

IV. Anmeldung bei städtischen Tagesheimen

Die Anmeldung für die Aufnahme in die städtischen Tageshei-
me, die einigen Schulen angeschlossen sind, wird ebenfalls 
am Mittwoch, 10. März 2021 (Tag der Schulanmeldung), in der 
Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr, durchgeführt.
Die Möglichkeit der Anmeldung besteht jedoch bereits ab 
September 2020 und ist auch online über den kita finder + 
möglich unter: www.muenchen.de/kita

Die Schuleinschreibung findet immer an der Sprengelgrund-
schule statt.

V. Schulanmeldung ist Pflicht

Wer vorsätzlich oder fahrlässig die ihm obliegende Anmel-
dung einer oder eines Schulpflichtigen zum Schulbesuch un-
terlässt, kann gemäß Art. 119 Abs. 1 Nr. 1 BayEUG mit Geld-
buße belegt werden.

VI. Information

Über die Sprengeleinteilung der Grundschulen und über die in 
München bestehenden sonderpädagogischen Förderzentren 
erteilen die Schulleitungen Auskunft.

Staatliches Schulamt in der Landeshauptstadt München

München, 02. Februar 2021 
Dieter Reiter Anton Zenz
Oberbürgermeister Fachlicher Leiter  
      
      
  
     

Die Landeshauptstadt München beabsichtigt, die  
Trägerschaft für städtische Bauten an freigemeinnützige 
und sonstige Träger zum Betrieb von anerkannten und 
genehmigten öffentlichen Kindertageseinrichtungen,  
zu übertragen:

Salierstraße 18 (Hellabrunner Str WA2)
Untergiesing-Harlaching (18) 
Haus für Kinder
36 Plätze für Kinder unter 3 Jahren
75 Plätze für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt 
integriert in einem Wohnbaugebiet, 
Freifläche geteilt – Garten und OG Terrasse 
Fertigstellung geplant IV/2021

Mainaustraße 
Aubing-Lochhausen-Langwied (22)
Haus für Kinder
36 Plätze für Kinder unter 3 Jahren
50 Plätze für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt
integriert in einem Wohnbaugebiet, zusätzliche  
Freifläche als Spielbalkon
Fertigstellung geplant IV/2021

Die Landeshauptstadt München steht in der Verantwortung, 
den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung zu erfüllen. 
Der Geschäftsbereich KITA im Referat für Bildung und Sport 
behält sich deshalb vor, für die Erstbelegung von neu überlas-
senen städtischen Einrichtungen, Vorgaben hinsichtlich der 
Altersstruktur und Platzvergabe zu machen.
Der Geschäftsbereich KITA kann fordern, dass Kindergarten-

plätze in neuen Einrichtungen im Rahmen der Erstbelegung 
vorrangig mit 2-Jährigen belegt (maximal 12 Krippenkinder 
pro  Kindergartengruppe) werden und, dass sobald eines die-
ser Kinder das 3. Lebensjahr vollendet, der hierdurch gewon-
nene Platz bis zur vollen lt. Betriebserlaubnis und Vertrag zu-
gelassenen Gruppenstärke mit Kindern der Altersgruppe der 
3-6-jährigen gemäß Satzung unverzüglich nachbelegt wird. 
Hortplätze in neuen Einrichtungen können im Rahmen der 
Erstbelegung vorrangig mit Kindern im Jahr vor der Einschu-
lung belegt werden.
Unabhängig davon führt die KITA-Elternberatung zunächst 
alle Vormerklisten für die ausgeschriebenen Kindertagesein-
richtungen. 
Der Träger ist verpflichtet diese Vormerklisten für die Auswahl 
zu übernehmen. 
Die Krippenplätze und Kindergartenplätze sind entsprechend 
dieser Liste zu vergeben. Bei der Erstvergabe sind die dem 
Träger von der KITA Elternberatung bezeichneten Kinder im 
Krippen- und Kindergartenalter, auch die hier bezeichneten 
Integrationskinder, aufzunehmen. Das Betreuungspersonal ist 
vor Betriebsaufnahme auf die vorgesehene bedarfsgerechte 
Aufnahme behinderter oder von Behinderung bedrohter Kin-
der, ausdrücklich hinzuweisen. Einzelne Krippen- oder Kinder-
gartenkinder können auch noch im Lauf des ersten Jahres 
nach Inbetriebnahme von der KITA-Elternberatung zur Auf-
nahme zugewiesen werden. 
Der Träger darf bis zum Ablauf von 12 Monaten nach der In-
betriebnahme nur dann Zusagen hinsichtlich der Aufnahme 
von Krippen- und Kindergartenkindern erteilen, wenn die 
KITA- Elternberatung vorher der Platzvergabe zugestimmt hat

Wir bitten um Beachtung folgender, aktuell gültiger Bedingun-
gen:

–  Ein Antrag auf die Münchner Förderformel muss bei Ab-
schluss eines Vertrages zur Betriebsträgerschaft bei der 
Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport, 
Geschäftsbereich KITA gestellt werden. Die Gewährung der 
Zuwendungen kann ab dem Monat der Antragstellung erfol-
gen, in dem die Fördervoraussetzungen erfüllt sind. 

–  Die Höhe des Betriebskostenzuschusses richtet sich nach 
der Münchner Förderformel (Zuschussrichtlinie, in der je-
weils geltenden Fassung), Sie können sich unter dem Link: 
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/ 
Referat-fuer-Bildung-und-Sport/Kindertageseinrichtungen/
muenchner-foerderformel.html über die Münchner Förder-
formel sowie über die geltenden Beschlüsse u.s.w., infor-
mieren.

–  In einer Kindertageseinrichtung findet die Satzung über den 
Besuch der Kinderkrippen und Häuser für Kinder, Kinder-
gärten und Horte der Landeshauptstadt München (Kinder-
tageseinrichtungssatzung) Anwendung. Kinder mit beson-
deren Bedürfnissen und Förderbedarf haben, wie alle 
Kinder, den Rechtsanspruch auf einen Kindertages-betreu-
ungsplatz. In allen Einrichtungsarten sind deshalb bei ent-
sprechendem Bedarf bereits ab Betriebsaufnahme zur ge-
meinsamen Förderung Plätze für Kinder mit Behinderung 
und Kinder, die von Behinderung bedroht sind, aufzuneh-
men. Das Personal ist vor Betriebsaufnahme darauf hinzu-
weisen. 

–  Hinsichtlich der Entgelte sind die Regelungen in der Münch-
ner Förderformel, Zuschussrichtlinie Punkt 2.2 anzuwenden. 
Die jeweils geltenden Voraussetzungen des Faktors eallg, 
sind zu beachten mit der Maßgabe, dass die Höchstbeträge 
für die Inanspruchnahme der jeweiligen Buchungsstufe in 
der jeweiligen Nutzungs- und Besuchsart gemäß der Ge-
bühren der städtischen Kindertageseinrichtungsgebühren-
satzung in der jeweils geltenden Fassung nicht überschrit-
ten werden dürfen.
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–  Die Vergütung des Personals muss gem. den Vorgaben der 
Zuschussrichtlinie zur Münchner Förderformel, in der jeweils 
geltenden Fassung, erfolgen.

–  Die Überlassung erfolgt miet- und pachtfrei.

–  Der Träger darf keine Reduzierung seines bisherigen Platz-
angebotes im jeweiligen Stadtbezirk – wenn vorhanden – 
vornehmen. Es muss gewährleistet sein, den Bedarf, der 
aus der neuen Wohnbebauung entsteht, zu decken.

Falls Sie Interesse haben sich zu bewerben, bitten wir Sie, 
Ihre Interessenbekundung schriftlich, bitte bis spätestens 
08.03.2021 – es gilt das Datum des Eingangs bei der 
LHM – an die Landeshauptstadt München, Referat für Bildung 
und Sport, Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordination 
und Aufsicht Freie Träger, Trägerauswahlverfahren, Lands-
berger Str. 30, 80339 München oder per E-Mail an  
tav.ft.kita.rbs@muenchen.de zu senden. Sie erhalten dann die 
Bewerbungsformulare per E-Mail. 
Bitte vergessen Sie nicht bei Abgabe Ihrer Interessenbekun-
dung auch Ihre aktuelle E-Mail-Adresse anzugeben. Für die 
Bewerbung im Trägerauswahlverfahren sind ausschließlich die 
vorgegebenen Unterlagen zu verwenden. 
Zur Sicherstellung einer fristgerechten Abgabe dient der 
Briefkasten am Rathaus – Marienplatz der LHM.  
(Bis 24.00 h wird der Eingang tagesgenau abgestempelt.)
Die Bewerbungsformulare beinhalten: 
1. Das Vorblatt zum Bewerbungsformular
2. Das mehrseitige Bewerbungsformular

Ausschlusskriterien:
1. Ausschlusskriterium 
Die Frist des Eingangs der Interessenbekundung wurde nicht 
eingehalten.
2. Ausschlusskriterium 
Die Frist des Eingangs und/oder der Umfang der Bewer-
bungsunterlagen wurden 
nicht eingehalten. 
3. Ausschlusskriterium
Nichteinhaltung der  Anlage 1 des Stadtratsbeschlusses vom 
26.06.2019
4. Ausschlusskriterium
Es ist hier insbesondere ausreichend darzulegen, dass die 
Voraussetzungen zur Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb 
der jeweiligen Kindertageseinrichtung gemäß § 45 SGB VIII 
erbracht und die genannten Bedingungen erfüllt werden kön-
nen. (Siehe Vorgaben der Anlage 3 des Beschlusses zum 
„Start zur stufenweisen Einführung der MFF, vom 26.01.2011 
und die Vorgaben des Beschlusses „Weiterentwicklung der 
Münchner Förderformel“ vom 14.12.2011.) 

Die vollständige Bewerbung muss bis spätestens 12.04.2021 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und 
Sport, Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordination und 
Aufsicht Freie Träger, Trägerauswahlverfahren, Landsberger 
Str. 30, 80339 München, in der genannten Form in Papier und 
unterschrieben per Post eingegangen sein. Es gilt das Datum 
des Eingangs bei der LHM. Zur Sicherstellung einer fristge-
rechten Abgabe dient der Briefkasten am Rathaus am Marien-
platz der LHM. (Bis 24.00 h wird der Eingang tagesgenau ab-
gestempelt.)
Alle Kosten, die im Zuge dieser Bewerbung entstehen sind 
von den Bewerbern zu tragen und sind in keinem Fall erstat-
tungsfähig.

Wir weisen daraufhin, dass Ihre unterschriebene Bewerbung 
für o.g. Einrichtung zusätzlich per PDF-E-Mail (Mail-Adresse: 
tav.ft.kita.rbs@muenchen.de) an uns zu senden ist. Eine  
reine E-Mail-Bewerbung ist für die Fristwahrung nicht ausrei-
chend.

Folgende Kriterien werden für die Bewerbung/Gewichtung 
(Faktor 1,0) zugrunde gelegt:
Teil A für Bewerber*innen ohne Betriebsträgerschaft
–  A1 Pädagogische Hauskonzeption 
–  A2 Gesundheitsförderung 
–  A3 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern
Teil B für alle Bewerber*innen
–  B1 Querschnittsaufgaben, Integration, Inklusion, Gender-

thematik
–  B2 Sozialraumorientierung
–  B3 Organisationsstruktur und qualitätssichernde Maßnahmen 
–  B4 Auslastung und Belegung 
–  Darstellung zur besonderen Eignung → greift erst bei engem 

Wettbewerb (Gewichtung Faktor 2,5)

Bitte beachten Sie, dass es sich die Landeshauptstadt Mün-
chen vorbehält, bei wesentlichen Veränderungen der Grund-
lagen tatsächlicher oder rechtlicher Art von den hier bekannt-
gemachten Rahmenbedingungen abzuweichen.

Für weitere Auskünfte zum Ausschreibungsverfahren wenden 
Sie sich bitte an Tel. 089/233-84242 oder per E-Mail:  
tav.ft.kita.rbs@muenchen.de.
Für Auskünfte zur Fachplanung – für die ausgeschriebenen 
Einrichtungen – erreichen Sie die zuständigen Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner der Abteilung Zentrales Immo-
bilienmanagement im Referat für Bildung und Sport, per  
E-Mail unter: zim.rbs@muenchen.de. 

München, 02. Februar 2021 Referat für Bildung und Sport
  Geschäftsbereich KITA 
  Peter Scheifele
  Stadtdirektor

Bekanntmachung der SWM Services GmbH über  
Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Im Vollzug des § 19 MitbestG wird die neue Zusammenset-
zung des Aufsichtsrates der  SWM Services GmbH bekannt 
gegeben.

Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner:
Herr Oberbürgermeister Dieter Reiter
Herr Stadtkämmerer Christoph Frey
Frau berufsm. Stadträtin Christine Kugler 
Frau Stadträtin Simone Burger
Frau Stadträtin Mona Fuchs
Herr Stadtrat Dominik Krause
Herr Stadtrat Manuel Pretzl
Herr Stadtrat Prof. Dr. Hans Theiss

Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer:
Herr Eduard Bauer
Herr Heinrich Birner
Herr Christian Kraus
Herr Javier Milla-Perez
Herr Christian Oberhofer
Herr Hasan Sagir
Frau Claudia Weber
Frau Gertraud Wegertseder 

Ersatzmitglied für Herrn Eduard Bauer 
ist Herr Christoph Bieniek
Ersatzmitglied für Herrn Christian Kraus 
ist Herr Albert Glas
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Ersatzmitglied für Herrn Javier Milla-Perez 
ist Herr Benno Angermaier
Ersatzmitglied für Herrn Christian Oberhofer 
ist Herr Friedrich Bayer
Ersatzmitglied für Herrn Hasan Sagir 
ist Herr Michael Leutner
Ersatzmitglied für Frau Gertraud Wegertseder 
ist Herr Robert Wacker

München, 27. Januar 2021 SWM Services GmbH 
  Geschäftsführung

Bekanntmachung der Stadtwerke München GmbH über  
Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Im Vollzug des § 19 MitbestG wird die neue Zusammensetzung 
des Aufsichtsrates der Stadtwerke München GmbH  
bekannt gegeben.

Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner:
Herr Oberbürgermeister Dieter Reiter
Herr Stadtkämmerer Christoph Frey
Frau berufsm. Stadträtin Christine Kugler 
Frau Stadträtin Simone Burger
Frau Stadträtin Mona Fuchs
Herr Stadtrat Dominik Krause
Herr Stadtrat Manuel Pretzl
Herr Stadtrat Prof. Dr. Hans Theiss

Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer:
Frau Nadine Ackermann
Herr Benno Angermaier
Herr Christoph Bieniek
Herr Heinrich Birner
Herr Klaus Gegenfurtner
Herr Cornelius Müller
Herr Franz Schütz
Frau Gertraud Wegertseder

Ersatzmitglied für Frau Nadine Ackermann 
ist Frau Judith Gnadler
Ersatzmitglied für Herrn Benno Angermaier 
ist Herr Javier Milla-Perez
Ersatzmitglied für Herrn Klaus Gegenfurtner 
ist Herr Alfred Köhler
Ersatzmitglied für Frau Gertraud Wegertseder 
ist Frau Rosa-Maria Grether

München, 27. Januar 2021 Stadtwerke München GmbH 
  Geschäftsführung

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit  –
hier:  Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2  

des Baugesetzbuches (BauGB) 
vom 26. Februar 2021 mit 30. März 2021

Stadtbezirk 21 Pasing – Obermenzing

Änderung des Flächennutzungsplans
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich IV/40
Planegger Straße (östlich), Haidelweg (westlich)
– Mischgebiet –
–  Überlagernde Darstellungen im integrierten Landschafts-

plan: Maßnahmen zur Verbesserung der Grünausstattung –

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes mit Begründung  
liegt beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumen-
straße 28 b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Ausle-
gungsraum – barrierefreier Eingang an der Ostseite des Ge-
bäudes über Blumenstraße 28 a), vom 26. Februar 2021 mit  
30. März 2021, Montag mit Freitag von 6 Uhr bis 18 Uhr,  
öffentlich aus.

Auskünfte durch das Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung werden nach vorheriger Terminvereinbarung (telefonisch 
unter 089/233-22571 oder per E-Mail unter
plan.fnp@muenchen.de) erteilt.

Stellungnahmen können während dieser Frist abgegeben wer-
den. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksich-
tigt bleiben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 
des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte 
geltend machen können.

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schrift-
lich unter 
E-Mail: plan.fnp@muenchen.de, per Post: Landeshauptstadt 
München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Abtei-
lung I/42, Blumenstraße 28b, 80331 München oder nach tele-
fonischer Vereinbarung auch zur Niederschrift bei den ge-
nannten Kontaktdaten vorgetragen werden.
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Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen liegen mit aus.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfüg-
bar:
Informationen zu den Schutzgütern Mensch (Lärm, Erschütte-
rungen, sekundärer Luftschall, elektromagnetische Felder, 
Belichtung, Erholung), Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, 
Boden und Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschaft (Orts-/ 
Landschaftsbild), Kultur- und Sachgütern

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes mit Begründung so-
wie die Datenschutzhinweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Bauleitplanverfahren sind auch im Internet unter der Adresse 
www.muenchen.de/auslegung zu finden.

Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen:
Zum Nachweis des fristgemäßen Eingangs einer Stellung-
nahme wird für die letzten Tage der Auslegung empfohlen, 
den Sonderbriefkasten am Rathaus, Marienplatz 8 (neben dem 
Auskunftsschalter am Eingang Fischbrunnen), zu benutzen.

Aktueller Hinweis:
Anlässlich der COVID-19-Pandemie bitten wir Sie, das allge-
meine Abstandsgebot und die geltenden Hygienemaßnahmen 
zu beachten.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das Dienstgebäude 
nur mit FFP2-Maske betreten werden darf.

München, 08. Februar 2021 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit – 
hier: Frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1
         des Baugesetzbuches (BauGB)

Für das nachstehend aufgeführte Planungsgebiet wird die 
frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch in der Zeit vom 26.02.2021 mit 30.03.2021 
durchgeführt.

Stadtbezirk  19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-
Fürstenried-Solln

Umgriffsplan

Änderung des Flächennutzungsplanes
für den Bereich III/28

Hofmannstraße (östlich), Baierbrunner Straße (westlich),  
Siemensallee (nördlich), Gleisweilerstraße (östlich), Allmanns-
hausener Straße (östlich), Dönnigesstraße (südlich)

Wesentliche Ziele und Zwecke der Planung:
Anlass für die geplante Änderung des Flächennutzungsplans 
mit integrierter Landschaftsplanung ist die Aufgabe des Un-
ternehmensstandorts durch die Firma Siemens und der hohe 
Wohnungsbedarf in der Landeshauptstadt München. 
Ziel der Änderung ist es, die planungsrechtliche Basis für ein 
Wohnviertel mit notwendigen sozialen Infrastruktureinrichtun-
gen und mit Einrichtungen für Dienstleistung und Versorgung 
zu schaffen. Außerdem soll die Vernetzung der Stadtquartiere 
durch grüne Wegeverbindungen und das Angebot quartiers-
naher Grün- bzw. Freiflächen optimiert werden. 
Hierfür werden die Darstellungen des Flächennutzungsplans 
mit integrierter Landschaftsplanung in Wohnbauflächen (W) 
und Allgemeine Grünflächen (AG) geändert und örtliche Grün-
verbindungen als überlagernde landschaftsplanerische 
Schraffur ergänzt. 

Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit zu den all-
gemeinen Zielen und Zwecken der Planung, sich wesentlich 
unterscheidenden Lösungen und den voraussichtlichen Aus-
wirkungen der Planung unterrichten kann, werden vom 
26.02.2021 mit 30.03.2021 an folgenden städtischen Dienst-
stellen zur Einsicht bzw. Mitnahme bereitgehalten:

1.  beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung,  
Blumenstraße 28b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 
(Auslegungsraum – barrierefreier Eingang an der Ostseite 
des Gebäudes, auf Blumenstraße 28a –), von Montag mit 
Freitag von 06.00 bis 18.00 Uhr,

2.  bei der Bezirksinspektion Süd, Meindlstraße 14,  
81373 München (Montag, Mittwoch, Freitag von 7.30 bis  
12 Uhr, Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, 
Donnerstag von 8.30 bis 15 Uhr),  
Bitte vorherige telefonische Anmeldung unter  
089/233 39 888 oder 089/233 39 848

3.  in der Stadtbibliothek Fürstenried, Berner Str. 4, 81476 
München (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag 10.00 – 
19.00 Uhr, Sa 10.00 – 15.00 Uhr, Montag geschlossen). 
Bitte informieren Sie sich per Internet oder telefonisch 
unter 089/233 29 460, ob die Stadtbibliothek wieder  
geöffnet bzw. ob eine Abholung der Unterlagen und 
eine Abgabe von Stellungnahmen trotz Schließung für 
Publikumsverkehr möglich ist.

Anlässlich der COVID-19-Pandemie bitten wir Sie, das allge-
meine Abstandsgebot, die geltenden Hygienemaßnahmen 
und dass nach aktuellen Vorschriften das Dienstgebäude nur 
mit einer FFP2-Maske betreten werden darf, zu beachten. 

Die Planunterlagen mit Beschreibung sind auch im Internet 
unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung zu finden.

Äußerungen können während dieser Frist bei den oben ge-
nannten städtischen Dienststellen vorgebracht werden. Diese 
werden überprüft und fließen dann in das weitere Bauleitplan-
verfahren ein. Eine Entscheidung zu den Äußerungen wird 
durch den Stadtrat getroffen.

Auskünfte und Einzelerörterungen zur beabsichtigten Änderung 
des Flächennutzungsplans mit integrierter Landschaftsplanung 
erhalten Sie unter der Telefonnummer 089 / 233-26089. Bitte 
vorherige telefonische Anmeldung oder Anmeldung per E-Mail 
unter: plan.fnp@muenchen.de. Stellungnahmen können wäh-
rend der Auslegungsfrist schriftlich, oder nach telefonischer 
Vereinbarung auch zur Niederschrift bei den genannten Kon-
taktdaten vorgetragen werden.
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Eine Erörterung in größerem Rahmen über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung kann bis spätestens 
30.03.2021 beantragt werden.

Wenn mehrere Anträge auf öffentliche Erörterung eingehen, 
erfolgt die Bekanntgabe des Erörterungstermines im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München.

München, 05. Februar 2021  Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung

Bekanntmachung

Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz 
(AEG) für das Vorhaben
Änderung (Erneuerung) der Eisenbahnüberführung über 
die Dachauer Straße in München- Moosach, Bahn-km 
10,225 der Strecke 5500 München - Regensburg und 
Bahn-km 5,865 derStrecke 5525 München Laim Rbf – 
München Nord Rbf in der Landeshauptstadt München –  
1. Planänderung

Für das o.g. Vorhaben wird ein Planfeststellungsverfahren 
durchgeführt gem. § 18 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz 
(AEG) in der zum Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden 
Fassung. Für das Planfeststellungsverfahren gelten die §§ 72 
bis 78 des VwVfG nach Maßgabe des AEG.

Gegenstand dieses Vorhabens ist die Erneuerung der Eisen-
bahnüberführung (EÜ) Dachauer Straße. Diese befindet sich 
bei Bahnkilometer 10,225 auf der Strecke 5500 München Hbf. 
– Regensburg Hbf. beziehungsweise bei Bahnkilometer 5,865 
auf der Strecke 5525 München – Laim Rbf - München Nord 
Rbf Lasallestraße auf dem Flurstück 1191 im Stadtteil 
Moosach der Landeshauptstadt München, Regierungsbezirk 
Oberbayern, Freistaat Bayern.

Das Bauwerk führt die zwei- bzw. eingleisigen Strecken 5500 
sowie 5525 über die Dachauer Straße. Diese örtliche Haupt-
verkehrsstraße verläuft beginnend vom Stadtzentrum in nord-
westlicher Richtung. Im Bereich der EÜ wird die Straße künf-
tig in einer Grundwasserwanne geführt.

Die elektrifizierten Strecken werden vom Regional-, Reise- 
und Güterverkehr befahren und sind Bestandteil regionaler 
und überregionaler Verkehrsverbindungen. Südwestlich des 
Bauwerks befindet sich bei Bahnkilometer 9,844 auf der  
Strecke 5500 der Bahnhof München-Moosach.

Die Auslegung der Planunterlagen Stand: 27.11.2020  
wird gemäß § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz 
(PlanSiG) durch eine Veröffentlichung im Internet  
ersetzt. 

Die Planunterlagen können in der Zeit vom 01.03.2021 bis 
31.03.2021 auf den Internetseiten der

Landeshauptstadt München: 
https://www.muenchen.de/auslegung
sowie der
Regierung von Oberbayern: 
https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/
planfeststellung/oeffentlichkeit/
landesentwicklung_verkehr/index.html

eingesehen werden. 

Die Planunterlagen Stand: 27.11.2020 liegen als zusätzli-
ches Informationsangebot gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG zur 
allgemeinen Einsicht aus 
bei der 
Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung, Blumenstraße 28b, 80331 München, Ausle-
gungsraum 071, Erdgeschoss (barrierefreier Zugang an der 
Ostseite des Gebäudes, Blumenstraße 28a)
in der Zeit (vom – bis) 01.03.2021 bis 31.03.2021, Montag bis 
Donnerstag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag von 9.00 Uhr 
bis 14.00 Uhr.
Die Einsichtnahme kann aufgrund der COVID-19-Pandemie 
nur einzeln oder von Personen erfolgen, die nach der Bayeri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der jeweils 
aktuell gültigen Fassung dazu berechtigt sind, sich im öffentli-
chen Raum miteinander aufzuhalten. Dies gilt vorbehaltlich  
etwaiger rechtlicher Änderungen bzw. einer etwaigen Locke-
rung bestehender Beschränkungen. 

In besonders begründeten Fällen können gemäß § 3 Abs. 2 
PlanSiG die Unterlagen durch Versendung zur Verfügung  
gestellt werden.

I.

Zuständig für die Durchführung des Anhörungsverfahrens so-
wie für die Erteilung von Auskünften und die Entgegennahme 
von Äußerungen und Fragen ist die Regierung von Oberbayern, 
§ 18 a AEG i.V.m. § 73 VwVfG i.V.m. § 23 Abs. 1 Nr. 2 Zust-
VVerk.

II.

1. Jeder, dessen Belange durch die Planänderung erstmals 
oder stärker berührt werden, kann Einwendungen gegen die 
Planänderung bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, das ist bis zum

Datum
14.04.2021  schriftlich 

bei (Anschrift mit Zimmernummer)
Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung - HA I Stadtentwicklungsplanung, Blumenstraße 
31, 80331 München, Zi. 228

oder bei der
Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
80538 München
Zi. Nr.: 4122, erheben.

Gemäß § 4 Abs. 2 PlanSiG besteht neben der Möglichkeit der 
schriftlichen Erhebung von Einwendungen auch die Möglich-
keit, Einwendungen elektronisch unter der E-Mail-Adresse: 

bahn-anhoerungsverfahren@reg-ob.bayern.de 

einzureichen. 

Die Einwendung (oder die E-Mail) bedarf keiner qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz. 

Eine Abgabe von Erklärungen bzw. die Erhebung von Einwen-
dungen zur Niederschrift wird aufgrund der aktuellen Situa-
tion durch die COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Abs. 1 PlanSiG 
ausgeschlossen. Die Vermeidung einer dazu notwendigen 
Kontaktaufnahme erscheint zum Schutz der Gesundheit aller 
Beteiligten geboten.

Gem. § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG können Vereinigungen, die 
auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschrif-
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ten befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung gegen die Entscheidung nach § 74 VwVfG einzule-
gen, innerhalb derselben Frist bei den vorgenannten 
Behörden schriftlich oder elektronisch Stellungnahmen zu 
dem Plan abgeben. Anerkannte Vereinigungen nach § 3 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) erhalten durch die 
öffentliche Planauslegung Gelegenheit zur Einsicht in die dem 
Plan zu Grunde liegenden (einschlägigen) Sachverständigen-
gutachten; sie können Stellungnahmen zu dem Plan abgeben, 
soweit sie durch das Vorhaben in ihrem satzungsgemäßen 
Aufgabenbereich berührt werden.

Die Einwendungen sollen Namen und Anschrift des Einwen-
ders enthalten, das betroffene Rechtsgut bzw. Interesse be-
nennen und die befürchteten Beeinträchtigungen darlegen. 
Bei Eigentumsbeeinträchtigungen sind möglichst die Flur-
stücknummer und die Gemarkungen der betroffenen Grund-
stücke anzugeben. 

Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und 
das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen. Mit Ablauf 
der Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigungen 
sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen.

In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden, ist ein Unterzeich-
ner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen 
Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er 
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt ist. Diese Anga-
ben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift 
versehenen Seite enthalten sein, andernfalls können diese 
Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

Bitte beachten Sie:

Einwendungen kann erheben, wer durch die Planände-
rung in seinen Belangen erstmals oder stärker berührt 
wird. Einwendungen, die bereits im ersten Anhörungsver-
fahren im Jahre 2020 erhoben wurden, bleiben bestehen. 

2. Im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
vom 25.05.2018 möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Ihre 
persönlichen Daten für die rechtmäßige Abwicklung des Plan-
feststellungsverfahrens gespeichert und verarbeitet werden. 
Mit der Erhebung von Einwendungen erklären Sie sich damit 
einverstanden.

Die Regierung von Oberbayern wird alle im Rahmen des An-
hörungsverfahrens eingehenden Äußerungen der Vorhaben-
trägerin zur Stellungnahme weiterleiten. Soweit Name und An-
schrift bei der Weiterleitung an die Vorhabenträgerin 
unkenntlich gemacht werden sollen, ist dies der Regierung 
von Oberbayern in der Äußerung mitzuteilen. Dabei sind auch 
die Gründe mitzuteilen, welche Nachteile durch die Weiterlei-
tung der Daten befürchtet werden.

3. Grundsätzlich werden rechtzeitig erhobene Einwendungen 
und Stellungnahmen an die Vorhabenträgerin sowie an die 
Planfeststellungsbehörde weitergeleitet und in einem Termin 
erörtert, den die Regierung von Oberbayern noch ortsüblich 
bekannt machen wird. Die Regierung von Oberbayern kann 
jedoch gem. § 18a Nr. 1 Satz 1 AEG auf den Erörterungster-
min verzichten. Der Verzicht wird nicht öffentlich bekannt ge-
geben.

4. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Diejenigen, die 
Einwendungen erhoben haben bzw. – bei gleichförmigen Ein-
wendungen – deren Vertreter oder Bevollmächtigte, werden 
von dem Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. Falls 

mehr als 50 solche Benachrichtigungen vorzunehmen sind, 
sollen diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, von dem 
Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung be-
nachrichtigt werden. Die Vertretung durch einen Bevollmäch-
tigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schrift-
liche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der 
Anhörungsbehörde zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Betei-
ligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhan-
delt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des 
Erörterungstermins und Übersendung der abschließenden 
Stellungnahme an das Eisenbahnbundesamt beendet.

5. Durch Einsichtnahme in den Plan, Erhebung von Einwen-
dungen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbe-
stellung entstehende Aufwendungen werden nicht erstattet.

6. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung zumindest dem Grunde nach zu entscheiden 
ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem 
gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

7. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhö-
rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde ent-
schieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungs-
beschluss) kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

8. Es besteht in diesem Verfahren keine Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

9. Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungs-
verfahren an, tritt gemäß § 19 AEG die Veränderungssperre 
auf den vom Plan in Anspruch genommenen Grundstücken 
ein.

10. Diese Bekanntmachung wird gemäß Art. 27a BayVwVfG 
zusätzlich auf den Internetseiten der 
Landeshauptstadt München und der Regierung von Oberbay-
ern bereitgestellt. Weiter ist diese Bekanntmachung auch auf 
dem UVP-Portal des Bundes einsehbar, und zwar unter htt-
ps://www.uvp-portal.de.

Bei weiteren Fragen, auch hinsichtlich der Einsichtnahme der 
Planunterlagen während der COVID-19-Pandemie, wenden 
Sie sich bitte an die zuständige Anhörungsbehörde bei der 
Regierung von Oberbayern unter 089 / 2176 3035.

München, 05. Februar 2021 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Levelingstr. 2
Gemarkung: Berg am Laim
Fl.Nr.: 135/14
Stadtbezirk: 14
Vorhaben: Neubau Büro- und Gewerbegebäude mit Gas-
tronomie, Veranstaltungsbereich und Tiefgaragenanteil / 
Bauteil 40 (M6) im Gesamtprojekt „Macherei“

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 29.01.2021, Az. 1.1-2020-7844-32  wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter auf-
schiebender Bedingung, Auflagen, Befreiungen und Abwei-
chungen erteilt. 

Die umliegenden Nachbarn haben die Baueingabepläne nicht 
unterschrieben. Durch die Größe des Vorhabens könnten nicht 
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nur die unmittelbaren Nachbarn, sondern auch die Nachbarn 
im weiteren Umfeld in ihren Rechten betroffen sein. Aus die-
sem Grund wird die Nachbarzustellung durch die öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO). 

Die Nachbarn können die Baueingabepläne des Baugenehmi-
gungsverfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-lbk-team32@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
233 - 24436.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch  
einzulegen.

–  Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

–  Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung  
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 
VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die Antragsgeg-
nerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt München) und den 
Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden. Gegebenenfalls soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Antrags-
schrift sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

–  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten.

München, 29. Januar 2021 Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Levelingstr. 6
Gemarkung: Berg am Laim
Flurnr.: 135/13
Stadtbezirk: 14
Vorhaben: Neubau Büro- und Gewerbegebäude  
mit Tief garagenanteil / Bauteil 30 (M5) im Gesamtprojekt 
„Macherei“

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 29.01.2021, Az. 1.1-2020-7848-32  wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter auf-
schiebender Bedingung, Auflagen, Befreiungen und Abwei-
chungen erteilt. 

Die umliegenden Nachbarn haben die Baueingabepläne nicht 
unterschrieben. Durch die Größe des Vorhabens könnten nicht 
nur die unmittelbaren Nachbarn, sondern auch die Nachbarn 
im weiteren Umfeld in ihren Rechten betroffen sein. Aus die-
sem Grund wird die Nachbarzustellung durch die öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO). 

Die Nachbarn können die Baueingabepläne des Baugenehmi-
gungsverfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 338, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-lbk-team32@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
233 - 24436.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

–  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch ein-
zulegen.

–  Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

–  Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung  
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 Satz 1 
VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die Antragsgeg-
nerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt München) und den 
Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die zur Begründung 

Amtsblatt_05.indd   113Amtsblatt_05.indd   113 15.02.21   12:3715.02.21   12:37



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 5/2021

114

dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 
werden. Gegebenenfalls soll die angefochtene Verfügung in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Antrags-
schrift sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landeshaupt-
stadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 VwGO).

–  Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 29. Januar 2021 Referat für Stadtplanung und
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Straßenverlaufsänderung: 

Stadtbezirk 15. Stadtbezirk Trudering-Riem

Neuer Verlauf: Horst-Salzmann-Weg

Von der Wasserburger Landstraße ca. 100 m nach Süden bis 
zur Kehre als Ortsstraße, dann ca. 625 m weiter als Fuß- und 
Radweg bis zur St.-Augustinus-Straße.

Diese Verfügung, einschließlich der Begründung und Rechts-
behelfsbelehrung kann bei der Landeshauptstadt München, 
Kommunalreferat-GeodatenService, Denisstr. 2, Zimmer 236 
(2. Stock) während der üblichen Dienstzeiten bis einschließlich 
04.03.2021 eingesehen werden. 

München, 03. Februar 2021 Kommunalreferat
  GeodatenService

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt – Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

Fraktion ÖDP/FW
Rathaus, Zimmer 116
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-fw-fraktion@muenchen.de 

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 22 80 26 -66, -73, -75, 29 16 51 -54, -73, Fax 22 80 26 74
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 19 Thalkirchen – Obersendling –  
Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing – 
Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15, 
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach,  
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteinerstraße 28a, 80993 München
Tel. 15 98 68 93- 1, -2, -3, -5, Fax 159 86 89 21
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach,  
17 Obergiesing – Fasangarten, 18 Untergiesing – Harlaching
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90, 
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.
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Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen  
Themen. Die Mitarbeiter stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr
– coronabedingt derzeit nur telefonisch unter 22 23 24 oder 
per Mail an stadtinformation@muenchen.de

München Handbuch
Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung 
liefert das München-Handbuch. Von der Abfallberatung bis 
zum Zweckentfremdungsverbot bietet es ein breites Angebot 
städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit  
Adressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 
266 Seiten starke Broschüre gibt es kostenlos in der Stadt- 
Information im Rathaus.

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Landeshauptstadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab  
12 Uhr unter ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter 
sowie als Push-Nachricht abonniert werden unter der Adresse 
muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter ris-muenchen.de Ihnen die Anträge, Anfragen so-
wie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur Verfügung, 
mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur  
jeweiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 18.10.2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshaupt-
stadt München nur noch elektronisch über die eVergabe-
Plattform unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive 
der gesamten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informatio-
nen unter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München Maps ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie den Amtlichen Stadtplan, 
die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den  
interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen. München 
Maps ist erreichbar unter maps.muenchen.de

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 

Korrektur
Im Inhaltsverzeichnis zum Amtsblatt-Jahrgang 2020 sind auf 
Seite III die „Ausschreibungen der Münchner Veranstaltungen“ 
im Amtsblatt Nr. 29 irrtümlich dem 20. August 2020 zugeord-
net. Korrekt ist der 20. Oktober 2020. Wir bitten, das Versehen 
zu entschuldigen.
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